
BayDSchG: Art. 23 Erteilung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke

Art. 23  Erteilung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke 
 
Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen werden vorbehaltlich anderweitiger 
Bestimmungen vom Landesamt für Denkmalpflege erteilt.


